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Im jeweiligen Bewilligungsjahr ist dem Ausschuss für Staatshauhalt und Finanzfragen sowie dem 
Ausschuss für Bildung und Kultus des Bayerischen Landtags durch das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus schriftlich über die bewilligten und abgelehnten Anträge Bericht zu erstatten.


